A) Zeichnerische Festsetzungen

1. Art der baulichen Nufzung

WR

WA

Reines Wohngebiet gemdB § 3 BauNvO

Allgemeines Wohngebiet gemdi § 4 BauNvVO

2. MaB der baulichen Nutzung

GH / WH Gebdudehdhe / Wandhdhe baulicher Anlagen in Meter (§16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVvVO)
GRZ Grundfldchenzahl als Hoéchstmal (§19 BauNVvO)
Al Vollgeschosse als HochstmaB (§20 Abs. 1 BauNVvO)
+ D zusétzlich Dachgeschoss
ﬁf.sd.zrgn Unterer Hohenbezugspunkt zur Berechnung der Wandhohe
3. Bauweise
¢} Offene Bauweise (§22 Abs. 2 BauNVO)

Nur Doppelhduser zul@ssig (§22 Abs. 2 Satz 3 BauNVvO)

Baugrenze (§23 Abs. 3 BauNVO)

4. Pflanzgebote, Pflanzbindungen und Grunfldchen

)

L <AL

Granflache (§9 Abs. 1 Nr.15 BauGB)

Pflanzgebot Baum, privat, onne Standortbindung (§9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Umgrenzung von Fldchen fUr MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft; Ausgleichsflache (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

5. Verkehrsfldchen (§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

M

Verkehrsfldche besonderer Zweckbestimmung:
Private ErschlieBung

Verkehrsfldche besonderer Zweckbestimmung:
Private Mehrzweckfldche

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt und ohne Durchgang

6. Sonstigen Festsetzungen

Grenze des Bebauungsplanes "Alte Gartnerei" (§9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzungen unterschiedlicher Nufzungen

Anzahl an Wohneinheiten pro Grundstlck als Hochstmal (§92 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
Flachdach / Satfteldach als zuldssige Dachform

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fldchen

7. Nachrichtliche Ubernahmen
Bestehende unterirdische Leitung

8. Zeichnerische Hinweise

3880

Anlage fur Versorgung mit Elektrizitat - Trafostation

Bestehende Grundstucksgrenzen mit Flumummerm
”””””””” Vorgeschlagene GrundstUcksgrenzen
Bestehende Gebdude

Abzubrechende Gebdude

Sichtdreiecke

Vermessungspunkte des Geldndes
in Meter Uber Normalnull (m. G.NN.)

+ 246.65

. GroBe: 3.227 gm
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Externe Ausgleichsfldche Al, FI.Nr. 5490, Gemarkung Estenfeld
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B) Textliche Festsetzungen

1.

1.1.

1.2.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

4.1,
4.2,

4.3.

5.1.
5.2,

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

Festgesetzt ist ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemal § 4 BauNVO.

Die nach § 4 Abs. 3 BAuNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen sind gema § 1 Abs. 6 Nr.1 BauNvVO
nicht zul@ssig.

Festgesetzt ist ein Reines Wohngebiet (WRT / WR2) gemdB § 3 BauNVO.

MaB der baulichen Nuizung (§ ? Abs. T Nr. 1 BauGB, § 16 - 20 BauNVO)

In dem Teilbereich "WA" ist Folgendes zuldssig:

- GRZ, max. 0,5 zuldssig

- Wandhodhe (WH), straRenzugewandt (Planweg A), max. 6,50 Meter zuldssig

- Firsthéhe (FH) max. 11,00 Meter zuldssig

- max. 2 Voligeschosse + Dachgeschoss als Vollgeschoss zuldssig

- Das Dachgeschoss ist als zusdtzliches Vollgeschoss zuldssig, vorausgesetzt,

die max. zuldssige Wandhdhe sowie die max. zuldssige Dachneigung werden eingehalten.,

In dem Teilbereich "WR1" ist Folgendes zuldssig:

- GRZ, max. 0,5 zuléssig

- Wandhodhe (WH), straRenzugewandt (Planweg A), max. 6,50 Meter zuldssig
- max. 2 Vollgeschosse zuldssig

In dem Teilbereich "WR2" ist Folgendes zuldssig:

- GRZ, max. 0,5 zuléssig

- Gebdudehdhe (GH) darf die 257 m.U.NN. nicht Uberschreiten

- max. 3 Vollgeschosse zuldssig

- Alle Geschosse sind auf der SUdseite (zur GrunewaldstraBe) jeweils min. 2,00 m zurlckversetzt
anzuordnen (Staffelgeschosse).

Der obere Bezugspunkt (OBP) zur Berechnung der max. Gebdudehdhe / Wandhohe in Teiloereichen "WRI
/ WR II" ist die Oberkante der Attika bzw. im Teilbereich "WA" der GuBere Schnittpunkt der Auenwand mit
der Dachhaut.

In den Teilbereichen "WA" und "WR1" gilt als unterer Bezugspunkt (UBP) zur Berechnung der Wandhohe die
festgesetzte Hohenkote 245,25 m. U.NN. Es sind Abweichungen um +/- 0,25 m zul&ssig.

Die zul@ssige Gebdudehdhe / Wandhdhe darf mit betriebsbedingten Aufbauten, bspw. Schomsteine
Uberschritten werden.

Bauweise, Uberbaubare Grundsticke (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §22 und 23 BauNVvO)

In den Teilbereichen "WA" und "WR2" ist eine offene Bauweise zuldssig.

In dem Teilbereich "WR1" sind nur Doppelhduser zuldssig. Bei der Errichtung von Doppelhaushdlften ist die
spater errichtete Gebdudehdifte einheitlich zu gestalten. Das gilt v.a. fur die Bauflucht, die Wandhdhe
sowie fur die Wandfarbe.

Die Uberbaubaren und nicht Uberbaubaren Grundsticksfldchen sind durch Baugrenzen festgesetzt.

In den Teilbereichen "WA" und "WR1" sind auf der straBenzugewandtfen Seite (Planweg A)
Uberschreitungen der Baugrenze, auch durch untergeordnete Bauteile, unzuldssig.

Ausgenommen sind Vorddcher von Hauseingdngen, die erst ab einer Hohe von mindestens 4,00 m Uber
Oberkante der StraRe beginnen und maximal 0,50 m in den StraBenraum hineinragen durfen. Die Lange
des Vordaches darf max. 1/3 der Gebdudeldnge betragen. Die lichte Durchfahrtshéhe fur Rettungs- und
Feuerwehrfahrzeuge von mindestens 3,50 m ist freizuhalten.

In den Teilbereichen "WA" und "WR1" sind auf der straBenabgewandten Seite Uberschreitungen der
Baugrenze durch untergeordnete Bauteile sowie Terrassen zuldssig. Ein Mindestabstand von 2,00 m zur
Grundstucksgrenze ist dabei einzuhalten (Art. 6 Abs. 6 BayBO).

Nebenanlagen, Stellpldtze, Garagen und Carports

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 und 23 Abs. 5 BauNVO)

In dem Teilbereich "WR1" sind nur offene Garagen (Carports) innerhalo der Baugrenze zuldssig.

In den Teilbereichen "WA" und "WR2" sind unterirdische Stellpldtze (Tiefgaragen) mit zugehdrigen
Abstellrdumen, MUllrdumen, Technikridumen sowie Fahrradabstellanlagen auch aulerhalb der
Baugrenzen zulssig, sofern diese volistdndig Uberdeckt und begrint werden. Die Tiefgarage ist nicht auf
die Zahl der zuldssigen Vollgeschosse anzurechnen (§ 21a Abs. 1 BAuNVO).

Es qgilt die Stellplatzsatzung der Gemeinde Estenfeld in der jeweils zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung
gultigen Fassung.

Zahl der Wohnungen in Wohngebduden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
In dem Teilbereich "WRT1" ist maximal eine Wohneinheit je Doppelhaushdifte zuldssig.
In den Teilbereichen "WA" und "WR2" sind mindestens 3 Wohneinheiten je Gebdude zu errichten.
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Verkehrsfldchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Gemalk dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans ist der Planweg A als "Private ErschlieBung"
festgesetzt.

Auf der privaten ErschlieBung (Planweges A) ist ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der
Anlieger/Bewohner der Wohnbebauung und der Versorgungstrdger sowie fur Reftungs- und
Feuerwehrfahrzeuge festgesetzt. Jegliche MaBnahmen, die die bestimmungsgemdBe Nutzung oder
den ordnungsgemdBen Betrieb der Leitungen beeintrdchtigen oder gefdhrden, sind unzuldssig und
bedurfen der vorherigen Abstimmung mit den zustdndigen Tragem.

Im EinmuUndungsboereich des Planweges A sind in den Sichtbereichen (Sichtdreieck) keine Einfriedungen,
baulichen Anlagen oder Bepflanzungen zul@ssig. Bestehende Anpflanzungen oder bauliche Anlagen,
die die Sicht behindem, sind entsprechend zurlickzuschneiden oder zu entfernen.

Im Bereich der RiemenschneiderstralRe wird eine Verkehrsfldche besonderer Zweckbestimmung mit der
Zweckbestimmung ,Private Mehrzweckfldche" festgesetzt. Zuldssig sind u.a. Parkpldize, Aufstellfidehen far
Abfallbehdlter sowie eine Zufahrt zu dem Grundstlck.

In den zeichnerisch festgesetzten Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt sind auch fuBléufige Durchgdnge
unzuldssig.

Ableitung von Niederschlagswasser (§ 9 As. 1 Nr. 14 BauGB)

Das Niederschlagswasser des gesamten Plangebietes, welches nicht auf den Grundsticken versickern
oder als Brauchwasser genutzt werden kann, ist einer unterirdischen Anlage zur Regenruckhaltung
zuzufUhren und gedrosselt Uber den bestenenden Mischwasserkanal in der Riemenschneiderstrale
abzuleiten. Der Drosselabflusswert ist auf max. 16 I/s zu beschrénken.

Die Ableitung des Niederschlagswassers Uber die Grunewaldstrale ist unzuldssig.

Das Schmutzwasser aus dem Teilbereich "WR2" ist Uber die GrinewaldstraBe abzuleiten. Die Teilbereiche
"WA" und "WR1" sind an die Schmutzwasserleitung in der RiemenschneiderstraBe anzuschlieBen.

Grunordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und 25 b BauGB)

Pflanzpflichten auf privaten Fldchen nach § 9 Abs. T Nr. 25 BauGB:

Jeder Grundstuckseigentimer ist verpflichtet, innerhalb von 1 Jahr nach der Bezugsfertigkeit des
Gebdudes auf seinem GrundstUck mindestens einen standortgerechten, einheimischen oder
klimaresistenten Laubbaum oder Obstbaum zu pflanzen. Die Pflanzung muss den folgenden
Anforderungen entsprechen: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang (STU) min. 12-14 cm.

Es sind keine Pflanzenarten zuldssig, die fur den Feuerbrand (Erwinia amylovora) anfallig sind.

Die nicht mit Gebduden oder vergleichbaren baulichen Anlagen Uberbauten Grundstucksfldchen sind
wasseraufnahmefdhig zu belassen oder herzustellen, mit offenem oder bewachsenem Boden als
Grunfldche anzulegen und zu unterhalten.

Der GrundstuckseigentUmer ist fUr die ordnungsgemdaBe und fachgerechte Pflege und Erhaltung der
BegrinungsmaBnahmen verantwortlich. Ausgefallene B&ume sind durch entsprechende
Nachpflanzungen zu ersetzen.

Ausgleichsfléche
AT: Ausweisung von externer Fldche mit feldhamsterfreundlicher Bewirtschaftung

Fldchen 3.227 m2/, FI.-Nr. 5490, Gemarkung Estenfeld, Bebauungsplan "Alte Gartnerei" zugeordnet.

Moglichkeit 1: (mehrjdhrige) Blihbrache

MaRnahmen:

- Ansaat einer niedrig wichsigen Bluhmischung, Ursprungsgebiet 11

- Die Ansaat erfolgt nach den jeweiligen Empfehlungen der Saatgutanbieter. Die Bodenvorbereitung ist
SO zu gestalten, dass dominante Unkrduter wie Quecke, Winde und Ackerkratzdistel zurdckgedrdngt bzw.
entfernt werden.

- Die Flache ist im jahrlichen Wechsel zur Halfte zu mulchen, sodass immer ein frischer Bestand und
mehrjdhriger Bestand vorhanden ist.

- Stellt sich heraus, dass die Arten aus der Saatgutmischung nicht durchsetzen und der Bestand
monoton erscheint, ist die Fldche mit dem entsprechenden Saatgut nachzusden.

- Eine einjahrige Brache mit Umbruch im September ist zur Férderung der einjdhrigen Segetalflora
zuléssig.

- Zwischen dem 15.03. und dem 31.08. ist eine Bewirtschaftungsruhe einzuhalten.

Moglichkeit 2: extensiver Getreideanbau

MaRnahmen:

- Anbau von Weizen, Roggen, Dinkel oder Triticale

- breiter Reihenalbstand

- Verzicht auf den Einsatz Dunger- und Pflanzenschutzmittel und von Rotendiziden

- Bewirtschaftungsruhe nach der Saat im Frihjahr oder bei Winterungen ab dem 01.04. bis zum 01.07.
- Bei starker Verunkrautung ist mit Zustimmung der unteren Naturschutzbehdrde eine Bekdmpfung
wdahrend der Zeit der Bewirtschaftungsruhe moglich, sofern kein Brutplatz gefahrdet wird.

- Es sind auch zusdizliche MaRnahmen, z.B. Emntfeverzichisteifen oder Hoher Emteschnitt aus dem
Feldhamster-Hilfsprogramm zuldssig, ebenso zusdizlich rotierende Bluhstreifen.,

Die Ausgleichsmoglichkeiten 1 und 2 kbnnen auch rotieren, um einen Fruchtwechsel zu gewdhrleisten.

Vollzugsfristen
Die festgesetzten AusgleichsmaBnahmen sind spatestens zum Beginn der ErschlieBungsarbeiten

plangemdadR, vollsténdig und fachgerecht durchzufuhren.

Abnahme der AusgleichsmalBnahmen

Innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung aller im Zusammenhang mit der festgesetzten
AusgleichsmaRBnahme stehenden PflanzsnaBnahmen und Einsaaten hat der Eigentumer mit Gemeinde
Estenfeld einen Ortstermin in der Vegetationszeit und zwar Anfang Juni des folgenden Jahres zu
vereinbaren, bei dem eine Abnahme der Funktionserfullung dieser okologischen Wertschaffungen mit
Protokoll erfolgt. Weiterhin ist die Gemeinde verpflichtet, die Kompensationsfldiche dem Landesamt fur
Umwelt zu Gbermitteln (Art. 9 Satz 4 BayNatSchG).

Artenschutz (§ 44 BNatSchG)

V1: Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG

Aufgrund der Struktur der zum RUckbau vorgesehenen Gebdude (inkl. Keller) ist es nicht mdglich, die
Anwesenheit von Einzelindividuen (Vogel und Fledermd@use) zum Zeitpunkt des Abrisses hinreichend
auszuschlieRen. Die Abbrucharbeiten mussen von Beginn an von einer in Bezug auf die erwdhnten
Artengruppen fachkundigen Person Uberwacht werden (Umweltbaubegleitung). Es ist bestmdglich
sicherzustellen, dass beim Abbruch der Gebdude keine geschutzten Tiere zu Schaden kommen.
Soliten besetzte Vogelnester oder Fledermduse entdeckt werden, sind die Arbeiten einzustellen.

Die weitere Vorgehensweise ist in diesem Fall mit der Unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen.

V2: Aufhdngen von Fledermauskdsten

Zur Sicherung der kontinuierlichen dkologischen Funktionalitét des Nahumfelds des Geltungsbereichs als
potenzielle Fledermauslebensstatte sind auf dem gegenuberliegenden Grundstuck (FISt. 3877)
insgesamt 8 Fledermauskdasten (4 Spaltenquartiere und 4 Hohlenquartiere) an den Gdrnerei- und
Wohngebduden aufzuhdngen.

V3: Arfschonender Ruckbau der Gebdude

Der Ruckbau der Gebdude muss unter Bertcksichtigung folgender Vermeidungs- und
MinderungsmaRnahmen erfolgen:

- Mindestens ein Teil der Arbeiter ist im Umgang mit méglichen Fledermausfunden zu schulen.

- Zudem ist ein Noftfallplan zu erstellen.

- Handisches Entfernen der in den Gebduden gelagerten Materialien und Gerdten unter Beachtung
potenziell anwesender Fledermduse

- Abdecken der Dachschindel der Gebdude 2-3 Tage vor Beginn des Ruckbaus

- Die Abbrucharbeiten mussen wahrend der Aktivitatsphase der Fledermduse zwischen April und
September erfolgen. (Von dieser Vorgabe kann abgewichen werden, wenn die Umweltbaubegleitung
die Unbedenklichkeit bestatigt).

- Entfernen des Rotschwanz-Nests vor Beginn der Brutperiode (vor Marz), regelmdaRige Kontrolle auf
neuangelegte Nester, welche vor Beginn der Brutaktivitdt zu entfernen sind.

V4. Integration von dauerhaften Fledermausquartieren in die neuen Gebdude

An den neu errichteten Gebduden sind Quartiere flr Fledermduse zu schaffen. Die Arf, Ausgestaltung
und Anzahl ist vor Beginn der Bauarbeiten mit der zust@ndigen Unteren Naturschutzbehdrde und dem
beauftragten Architekten abgestimmt werden. Diese kdnnen beinhalten:

- Gestaltung eines Teiles des Dachstuhls fur Fledermduse (inkl. Einflugmoglichkeiten)

- Einbau kunstlicher Quartierstrukturen in das Mauerwerk (,Fledermaus-Einbausteine™)

- Anbringen kunstlicher Fledermausquartiere an die Gebdudefassaden

- Benutzung von fledermausgeeigneter AuBenbeleuchtung (warmweiBes bis Bermsteinfarbenes Licht,
Abstrahlungswinkel nur unterhalo der Horizontale)

Bodenarbeiten, Rodungen von B&umen sowie Abbrucharbeiten sind ausschlieBlich in der gesetzlich
vorgeschriebenen Zeit vom 1.10. bis 28.02. zum Schutz von Vogelgelegen, Jungvégeln und
Fledermdusen zul@ssig.

Falls die Bauarbeiten innerhalb des vorgenannten Zeitraums geplant sind, sind von Anfang Mdarz bis
Baubeginn mittels einer dauerhaften Schwarzbbrache Bodenbruten auszuschlieBen.

AuBenbeleuchtung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 24 BauGB i.V.m § 44 BNatSchG)

Fur die AuRenbeleuchtung (Gebdude und Freifladchen) sind nur insekten- und fledermausfreundliche
Leuchtmittel mit einer Hauptintensitat des Spekiralbereiches Uber 500 nm bzw. max. UV-Licht-Anteil von
0,02 % zuléssig (mit geeignetem insektenfreundlichem Farbton, z.B. warmweiB, gelblich, orange, amber,
Farbtemperatur CCT von max. 3.000 K)

Die Beleuchtung ist moglichst sparsam zu wahlen und Dunkelrdume sind zu erhalfen. Es sind
geschlossene Lampenkorper mit Abblendungen nach oben und zur Seite zu verwenden, damit das Licht
nur nach unten strahlt. Blendwirkungen in angrenzende Gehdlzbesténde und Gebdude sind zu
vermeiden. Die Beleuchtungsdauer ist auf das notwendige MaR zu begrenzen.

C) Ortliche Bauvorschriften nach Art. 81 BayBO
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Abstandsfldchen
Im Geltungsbereich gelten die Abstandfldchenvorschriften gemdai Art. 6 der BayBO.

Zuldssige Ausfuhrung der Gebdude

Dachform / Dacheindeckung

In den Teilbereichen "WR1" und "WR2" sind Hauptgebdude sowie die offenen Garagen mit einem
Flachdach mit einer Neigung von max. 5° auszufuhren.

- Flachd&cher der Hauptgebdude sowie der offenen Garagen sind ausschlieBlich fldchig extensiv zu
begrinen und dauerhaft zu erhalten. Die Substratschicht muss mind. 15 cm betragen.

Die Dachfldche des Hauptgebdudes ist zu min. 60 % und die Dachfldche der offenen Garagen ist zu
min. 80 % mit einer extensiven Begrunung zu versehen.

In dem Teilbereich "WA" sind Hauptgebdude mit eine Satteldach mit einer Neigung von max. 45°
zul@ssig.

- Als Dacheindeckungen sind Ziegeleindeckungen und Betondachsteine zugelassen.

- Zwerchgiebel und Dachgauben sind zugelassen und durfen vom Hauptdach abweichende
Dachformen und Dachneigungen haben.

Metalleindeckungen — mit Ausnahme von Aluminium- und Edelstahld&chern — sind nur zuldssig, wenn sie
in Anlehnung an die DIN EN ISO 12944-5 beschichtet sind. Die Beschichtung mussmindestens fur die
Schutzdauer H (Uber 15 Jahre) ausgelegt sein.

Einfriedungen
Es sind nur offene Einfriedungen bis maximal 1,20 m Hohe zuldssig.

Entlang der privaten PlanstraBe A sind Einfriedungen, auch vor offenen Garagen, unzuldssig.

Mauern sind nur in Form von Statzmauem und bis zu einer Hohe von 1,20 m zul@ssig.

Einfriedungen und Stutzmauern sind im rackwdartigen Bereich (stralRenabgewand) auch aulerhalb der
Baugrenze zugelassen.

Aufschiattungen / Abgrabungen

Aufschittungen und Abgrabbungen sind nur bis zu einer Hohe / Tiefe von 1,20 m zuldssig.

In den Teilbereichen ,WA" und ,WR1" sind Aufschuttungen des Bestandsgeléndes auf den GrundstUcks-
fldchen auBerhalb der Baugrenzen lediglich bis zu einer Hohe von 0,50 m zul&ssig.

B&schungen sind mind. im Verhdaltnis 1:1,5 auszufuhren.

Solaranlagen
Gem. Art, 44a BayBO sollen die EigentUmer von Wohngebduden, deren Antrag auf Baugenehmigung

oder deren vollstdndige Bauvorlagen ab dem 1. Januar 2025 eingehen, sicherstellen, dass Anlagen in

angemessener Auslegung zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie auf den hierfur

geeigneten Dachfldchen erichtet und betrieben werden.

- Bei geneigten D&chermn sind die Anlagen integriert oder mit gleicher Neigung aufzusetzten.

- In dem Teiloereich "WR1" dUrfen die Anlagen die Oberkante der Dachhaut um maximal 1,00 m
Uberragen.

- In dem Teiloereich "WR2" darf die festgesetzte Gebdudehdhe durch die Anlagen nicht Uberschritten
werden,

- Es sind nur Module mit einer blendfreien, matten Oberflache zuldssig.

D) Nachrichiliche l'.'lbernahme, Hinweise
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Denkmalschutz

Eventuell zu Tage fretende Bodendenkmdler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt
fUr Denkmalpflege (BLfD) oder die Untere Denkmalschutzbehdrde gemdB Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG sowie
den Bestimmungen des Art. 9 BayDSchG in der Fassung vom 23.06.2023.

Ar. 8 Abs. 1 BayDSchG: Wer Bodendenkmdler auffindet ist verpflichtet, dies unverztglich der Unteren
Denkmalschutzbehdrde oder dem Landesamt fur Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet
sind auch der Eigentimer und der Besitzer des Grundstlcks sowie der Untemehmer und der Leiter der
Arbeiten, die zu dem Fund gefihrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen.
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefuhrt halben, aufgrund eines Arbeitsverhdltnisses
teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstdnde und der Fundort sind bis zum Ablauf von
einer Woche nach der Anzeige unverdndert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehdrde
die Gegenstdnde vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Treten bei BaumalRnahmen
Bodendenkmdler auf, sind diese unverziglich gem. o. g. Art. 8 BayDSchG der Unteren
Denkmalschutzbehdrde bei der Stadt Alizenau und dem BLfD zu melden. Bewegdliche Bodendenkmdler
(Funde) sind unverziglich dem BLfD zu Ubergelben (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG).

Anfallendes Schmutz- und Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Die Entwasserung erfolgt aufgrund der Bestandssituation im Mischsystem.

Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung, die fechnischen Regeln zum schadlosen Einleiten von
Niederschlagswasser in das Grundwasser, das Merkblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) und das Merkblatt DWA-M 153
(Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regenwasser) sowie das Arbeitsblatt DWA-A 102 in der jeweils
gultigen Fassung sind zu beachten,

Gema DIN 1986 haben sich die Grundstuckseigentiumer gegen Kanalrickstau zu sichem. Die
StraBenoberkante stelit die Ruckstauebene dar.

Die Satzung fur die 6ffentliche Entwdsserungseinrichtungen der Gemeindes Estenfeld
(Entwasserungssatzung - EWS) st in ihrer akfuellsten Fassung verbindlich zu beachten.

Zum Schutz der Gebdude vor wild abflieRendem Wasser infolge von Starkregenereignissen sind
entsprechende SchutzmaRnahmen vorzusehen (z.B. Aufkantungen von Lichtschdchten und
Kellerabgdngen, wasserdichter Keller). Dabei darf das anfallende Wasser nicht auf andere Grund- sttcke
abgeleitet werden. Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tieferliegende
RAume sind geeignete Schutzvorkehrungen, wie die Installation von Hebeanlagen oder
Ruckschlagklappen, zu treffen.

Altlasten

Soliten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffalligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf
schddliche Bodenverdnderungen oder Altlasten hindeuten, ist unverziglich die Untere
Bodenschutzbehdrde am Landratsamt Warzbburg zu benachrichtigen. (Mitteilungspflichten gem. Art. 1
und 12 Abs. 2 BayBodSchG).

Brandschutz

Die einschldgigen technischen Regelwerke, insbesondere die DIN 14090 ,Fldchen fur die Feuerwehr auf
Grundstucken®, sind zu beachten.

Es ist eine Loschwasserbevorratung nach der Vorgabe des Merkblattes DVGW W 405 nachzuweisen.
Diese betrdgt in der Regel zwischen 48 - 96 m3/h Uber einen Zeitraum von zwei Stunden. Um eine fUr die
Feuerwehr addqguate Loschwasserentnahmesituation zu schaffen, sollten die maximalen
Hydrantenabstdnde nach Vorgaben des Arbeitsblatt W 331 — Auswahl, Einbau und Betrieb von
Hydranten, nicht unterschritten werden.

FUr Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen ist eine lichte Mindestbreite von 3,50 m, auch bei Be- und
Entladevorgdngen sicher zu stellen. In regeimdaBigen Abstdnden sind entsprechend groRe
Ausweichflachen vorzusehen. Die ganzjdhrige Nutfzbarkeit sind dauerhaft zu gewdhrleisten. Aufgrund der
Lange solite aus Sicht der Brandschutzdienststelle die ErschlieBungsstrale als Feuerwehrzufahrt ausgefuhrt
und als solche gekennzeichnet werden.

Der Zufahrtsweg muss mit einer Mindestbreite von 3,60 m ausgelegt sein. Zudem ist sicherzustellen, dass
keine Objekte oder Hindernisse den Zugang von Feuerwehr und Rettungskraften behindermn. Die
Bayerische Technischen Baubestimmungen (BayTB) sind zu beachten und einzuhalten.

Solite der zweite Flucht- und Rettungsweg bei kunftig geplanten Gebdudestrukturen im Bewertungs-
bereich Uber Rettungsgeraten der Feuerwehr anleiterbare Stellen nachgewiesen werden, so wird drauf
hingewiesen, dass bei Bristungshéhen (Begriffsdefinition gemdaB Bayerischer Bauordnung) von mehr als
8,00 m, ein genormtes Hubrettungsgerdt zum Ansatz gebracht werden muss. Hierbei ist im Einzelfall die
VerfUgbarkeit innerhall der gesetzlichen Hilfsfist nachzuweisen.

Regelwerke
Das DVGW-Regelwerk ,Bdume, unterirdische Leitungen und Kandle" sowie das Nachbarrecht nach dem

Gesetz zur Ausfuhrung des Burgerlichen Gesetzbuchs (AGBGB), insbesondere die Artikel 47 und 48 AGBGB
(Grenzabstdnde), sind zu beachten. Grundsdaizlich sind die Festlegungen der DIN 18920, sowie die
DVGW-Arbeitsblatter GW 125, G 462 und W 403 einzuhalten.

Bei Errichtung von Feuerungsanlagen sind die Anforderungen der Verordnung Uber kleine und mittlere
Feuerungsanlagen (1. BImSchV) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Abfallentsorgung
Die Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Wlrzbburg regelt, dass Abfdlle und Abfallbehditer an der

'"ndchsten anfahrbaren offentlichen Verkehrsfladche" bereitgestellt werden mussen. Fur die Bereitstellung
der Abfallbenditer sind ausreichend groBe Fldchen an der RiemenschneiderstraBe und an der
GrunewaldstraBe vorzusehen. Die zukinftigen Bewohner sind frihzeitig, umfassend und nachweislich
Uber die Pflicht zur Bereitstellung der Abfalloehditer an 6ffentlichen Verkehrsfldchen zu informieren. Dies
gewdhrleistet eine ordnungsgemdadie Bereitstellung und Abholung der Abfalloehdlter.

Verfahrensvermerke

. Der Gemeinderat Estenfeld hat in der offentlichen Sitzung vom 12.03.2024 die Aufstellung des

Bebauungsplans "Alte Gartnerei" beschlossen.

. In der Sitzung vom 08.10.2024 hat der Gemeinderat Estenfeld den Vorentwurf in der Fassung vom

08.10.2024 gebilligt.

. Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaB § 3 Abs. 1 BauGB mit dffentlicher Darlegung und

Anhérung fur den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 08.10.2024 hat in der Zeit vom
11.11.2024 bis einschlieBlich 13.12.2024 stattgefunden.

. Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange, gemadB § 4 Abs. 1

BauGB, fur den Vorentwurf des Bebauungsplanes, in der Fassung vom 08.10.2024 hat in der Zeit vom
11.11.2024 bis einschlieBlich 13.12.2024 stattgefunden.

. Der Entwurf des Bebauungsplans, in der Fassung vom 20.08.2025, wurde mit der Begrindung und

Umweltbericht gemdaR § 3 Abs. 2 BauGB, in der Zeit vom 13.10.2025 bis einschlieRlich 17.11.2025 im
Interet verdffentlicht und zusatzlich offentlich ausgelegt.

. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans, in der Fassung vom 20.08.2025, wurden die Behdrden und

sonstigen Trager offentlicher Belange, gemal § 4 Abs. 2 BauGB, in der Zeit vom 13.10.2025 bis
einschlieBlich 17.11.2025 beteiligt.

. Der Gemeinderat der Gemeinde Estenfeld hat in seiner Sitzung am 17.03.2026 die von der Offentlichkeit

sowie von den Behdrden und sonstigen Tragern offentlicher Belange zum Entwurf des Bebauungsplans
abgegebenen Stellungnahmen behandelt.

Aufgrund der vorgenormmenen Anderungen und Anpassungen im Bebauungsplan hat der Gemeinderat
den Entwurf des Bebauungsplans in der gednderten Fassung vom 17.03.2026 gebilligt und beschlossen,
eine emeute offentliche Auslegung sowie eine erneute Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemaB § 4a Abs. 3 BauGB durchzufuhren.

Zudem wurde beschlossen, die Beteiligung auf die Offentlichkeit sowie auf die von den Anderungen
berlhrten Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange zu beschrdnken.

. Die emeute Beteiligung der betroffenen Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange,

gemdl § 4a Abs. 3 BauGB, fur den gednderten Entwurf des Bebbauungsplanes, in der Fassung vom

17.13.2026 hat in der Zeit vom . .2026 bis einschlieRlich . .2026 stattgefunden.
. Die Gemeinde Estenfeld hat mit Beschluss des Gemeinderats vom . .2026 den Bebauungsplan "Alte
Gartnerei", gemalR § 10 Abs. 1 BauGB, in der Fassung vom . .2026 als Satzung beschlossen.
Estenfeld, den Siegel
Rosalinde Schraud, 1. BUrgermeisterin
10. Ausgefertigt
Estenfeld, den Siegel
Rosalinde Schraud, 1. Burgermeisterin
11.Der Safzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am . .2026 gem. § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB,

ortsublich, mit dem Hinweis darauf, dass der Bebauungsplan mit der Begrindung zur Einsicht in der
Gemeinde Estenfeld, Untere RitterstraBe 6, 97230 Estenfeld, wéhrend der allgemeinen Dienststunden
bereitgehalten wird, bekannt gemacht. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass Uber den Inhalt auf
Verlangen Auskunft gegeben wird. Auf die Rechisfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Estenfeld, den Siegel

Rosalinde Schraud, 1. Burgermeisterin

Ausgleichﬂache Al I

Bebauungsplan "Alte Gartnerei”

gedndert und erganzt 17.03.2026

Entwurf: 20.08.2025

MaRstab: 1:1.000

Gemeinde Estenfeld
Landkreis Wurzburg

Untere RitterstralBe 6
97230 Estenfeld

D
g

Ingenieurburo fur Bauwesen

Dipl. Ing. (FH) Frank M. Braun M. Eng. Beratender Ingenieur

Wiirzburg Frankenbrunn Réthlein
FalkenstraBe 1 ForststraBe 3 Ahomweg 5
97076 Wurzburg 97723 Oberthulba 97520 Rothlein

Tel. 0931/ 465 84 96 -0 www.planungsschmiede.de




	Pläne und Ansichten
	Entwurf 1000


